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Merkblatt für Medienschaffende: Bundesratswahl 
 

Alle Besucher des Parlamentsgebäude sind dringend gebeten die 
Hygienemassnahmen zur Pandemie-Prävention zu beachten. 

 Der Zutrittsausweis ist jederzeit gut sichtbar auf sich zu tragen. Er gilt am Vortag der 
Wahl ab 14.00 Uhr. Beim Zutritt zum Gebäude muss ein amtlicher Ausweis 
vorgewiesen werden. Der Ausweis berechtigt nicht dazu, sperriges Zusatzmaterial  
ins Gebäude mitzunehmen. 

 Die Akkreditierung berechtigt nicht zum Zutritt zu den Ratssälen und den 
Zuschauertribünen. 

 Foto- und Filmaufnahmen in den Parlamentscafés und im Vorzimmer Ständerat West 
sind nicht gestattet. 

 Es ist verboten, Aufnahmen von Akten und Schriftstücken zu machen. Das 
Wahlgeheimnis ist unter allen Umständen zu beachten. 

 Technische Installationen sind nicht zulässig. Pro private TV-Station ist maximal eine 
Kamera in der Wandelhalle und den Vorzimmern erlaubt. 

 Gepäckstücke, Material usw. darf weder in der Wandelhalle, noch in den Vorzimmern 
oder in der Eingangshalle deponiert werden. Unerlaubt deponiertes Material wird 
entfernt.  

 Für allfällige Schäden an Einrichtung und Mobiliar des Parlamentsgebäudes haften 
die Verursacher (insbesondere ist es untersagt auf Stühle oder andere Möbelstücke 
zu steigen). 

 Die Plätze auf den Journalistentribünen werden von der Vereinigung der 
Bundeshausjournalistinnen und –Journalisten fest zugeteilt. Film- und 
Fotoaufnahmen sind nicht gestattet. 

 Bild- und Tonaufnahmen im Saal sind nicht gestattet, mit Ausnahme der autorisierten 
Aufnahmen des Hostbroadcasters (stehen zur Verfügung), respektive der 
zugelassenen Fotografen. 

 Alle Medienschaffenden respektieren mit angemessener Kleidung die Würde des 
Hauses (keine Werbe T-Shirts, Kopfbedeckungen usw.). Den Weisungen des 
Personals ist in jedem Fall Folge zu leisten. 


